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Teil C für den im Lageplan durch Abgrenzung dargestellten räumlichen
TEXTLICHE Geltungsbereich.In Ergänzung zur Planzeichnung(vgl. Lageplan,Blatt
ppex_ 2)wird folgendesfestgesetzt:

SETZUNGEN
I. BAUPLANUNGSRECHTLICHEFESTSETZUNGEN

gem.§9(1) BauGB

1. Art der baulichenNutzung
gem.§ 9 (1) BauGBi.V.m §§1-15BauNVO
Im räumlichen Geltungsbereichdes B-Planes„Eberwiesen" ist
als Nutzung ein ReinesWohngebiet(WR) gem. § 3 BauNVO
festgesetzt.

Die Festsetzungenzum B-Plan „Eberwiesen", genehmigt am
02. Juni 1972, zuletzt geändertim Juni 1976, sind nachwie vor
verbindlich und gültig.
In der 2. Änderung werden nur die nachfolgend aufgeführten
Festsetzungengeändert, die bisherigen Regelungen dazu
werdenaußerKraft gesetzt.

2. ÜberbaubareGrundstücksflächen
gem.§ 23 BauNVO
Die überbaubarenGrundstücksflächensind durch die Fest

setzungvon Baugrenzengem. § 23 BauNVO neu bestimmt(vgl.
LageplanBlatt 2).

3. Nebenanlagen
gem.§ 14 BauNVO
Windkraftanlagenwerdenausgeschlossen.
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

II. FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG UND FREI
FLÄCHENGESTALTUNG
gem.§ 9 (1) Nr. 15, 20,25 a) und b) BauGB

Zum B-Plan der Innenentwicklung „Eberwiesen" 2. Änderung
nach § 13a BauGB ist gemäß § 13 Abs. 3 keine Umwelt
prüfung erforderlich. Die nachfolgenden Festsetzungensind
grundsätzliche Mindeststandards außerhalb einer Umwelt
prüfung.

1. AllgemeinegrünordnerischeFestsetzungen
1.1 Bodenschutz

Die Bodenversiegelungist auf das unbedingt notwendigeMaß
zu beschränken(§ 1aAbs. 2 BauGB).
Zu Beginn der Erdarbeitenist der Oberbodenentsprechendder
DIN 18915 abzuschieben,zu lagern und ggf. wieder einzubau
en. ÜberschüssigeMassen sindordnungsgemäßaus dem
Plangebietzu entfernenund auf eine zugelasseneDeponiezu
bringen.
Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine
wassergefährdendenStoffe (Öle, Diesel, Fette, etc.) in den
Bodengelangen.

1.2 Grenzabständevon Gehölzpflanzunqen
Bei den Gehölzpflanzungen(Bäume, Sträucherund Hecken)
sind die geltendenRegelungendes Nachbarrechtsgesetzesvon
Baden- Württembergzu beachten.

1.3 Pflanzungen

Evtl. durch die geplante Bebauung entfallende vorhandene
Bäume und Büsche sind gleichwertig zu ersetzen. Zur
Bepflanzungsind heimische,standortgerechteBäume,Gehölze
und Sträucherzu verwenden.

Die Ersatzpflanzungensind spätestensein Jahrnach Bezugder
Gebäudeherzustellen. Die Pflanzungensind dauerhaft fach
gerecht zu unterhalten und bei Abgang mit gleichwertigen
Pflanzenzu ersetzen.
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENEFESTSETZUNGENUND
HINWEISE

gem.§ 9 (6) BauGB

Denkmalschutz(Hinweis)
Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archäologische
Bodenfunden zutage treten können, ist der Beginn von
Erschließungsarbeitensowie allen weiteren Erd- und Aushub
arbeiten frühzeitig dem RegierungspräsidiumFreiburg, Ref.
26 - Denkmalpflege,FachgebietArchäologischeDenkmal
pflege (per Post, per Fax: 0761/208-3599oder per E-Mail:
referat26@rpf.bwl.de)schriftlich mitzuteilen. Gemäß§ 20 des
Denkmalschutzgesetzessind auch im weiteren Baufortschritt
auftretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metall
gegenstände,Gräber, auffällige Bodenverfärbungenu.a.) um
gehendzu melden und bis zur sachgerechtenDokumentation
und Ausgrabungenim Boden zu belassen. Mit Unterbrech
ungen der Bauarbeitenist ggf. zu rechnenund Zeit zur Fund
bergungeinzuräumen.

Hochwasserschutz(Hinweis)
Nach den vorläufigen Hochwassergefahrenkartenbefindet sich
das Baugebiet im Bereich eines HQ100 ist jedoch durch den
Wutachdeich bis zu diesem Bemessungsabflussgeschützt.
Der bestehendeWutachdamm deckt nicht das Hochwasser

ereignisHQ Extrem.
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

IV. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gem.§ 74 LBO

Die Festsetzungenzum B-Plan „Eberwiesen", genehmigtvom
02. Juni 1972, zuletzt geändertim Juni 1976, sind nachwie vor
verbindlich und gültig.
In der 2. Änderung werden nur die nachfolgend aufgeführten
Festsetzungengeändert, die bisherigen Regelungen dazu
werdenaußerKraft gesetzt.

1. Dächer

1.1 DACHFORM

Zulässigsind Sattel-,Walm- und Flachdächer.
1.2 DACHEINDECKUNG

Zulässig sind nur rot-braune und graue Dacheindeckungen.
Metalldächersind nur beschichtetzulässig.
Flachdächersind zur Entlastungder bestehendenöffentlichen
Entwässerungseinrichtungenextensivzu begrünen.

2. Alternativ-Energie
Photovoltaik-Anlagen und / oder Solarkollektoren sind bei
geneigten Dächern (25°-32°) flächig auf der Dachhaut anzu
bringen. Bei aufgeständertenAnlagen auf Flachdächernist die
Höhe auf maximal 50cm über OK Dachhautbegrenzt.Anlagen
an denAußenwändensind nur flächenbündigzulässig.

Lauchringen,den 15.01.2015

1 jjlA
ThomasSchäuble

Bürgermeister
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Teil D 1- Flächennutzungsplan(Auszug) (Blatt 1) unmaßstäblich

PLAN IL 2. Lageplan (Blatt 2) M1:500
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Blatt 1
Auszugausdem Flächennutzungsplander VVG
Waldshut-Tiengen,Dogern, LauchringenundWeilheim"
vom 01.03.1991,zuletztgeändertmit Feststellungsbeschlussvom 15.11.2011,
Änderunggenehmigtam09.11.2012,RechtskraftdurchBekanntmachungvom 28.11.2012

(Darstellungunmaßstäblich)
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TeilA

SATZUNG

Der Gemeinderatder GemeindeLauchringen hat die 2. Änderungdes
Bebauungsplanes"Eberwiesen"auf GemarkungOberlauchringenunter
Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften am
15.01.2015als Satzungbeschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuchin der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durchdasGesetzvom 15.07.2014(BGBl. I S. 954).

BauNVO Verordnungüber die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung)i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990(BGBl. I S. 132), zuletzt geändertdurch
Artikel 2 des Gesetzesvom 11.06.2013 (BGBl. I S.
1548).

BNatSchG Gesetz über Naturschutzund Landschaftspflege(Bun
desnaturschutzgesetz)vom 29.07.2009, (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändertdurch Artikel 2 Absatz 124 des
Gesetzesvom 07.08.2013(BGBl. I S. 3154).

PlanzV Verordnung über die Ausarbeitungder Bauleitpläneund
überdie DarstellungdesPlaninhalts(Planzeichenverord
nung) vom 18.12.1990(BGBl. 1991 I S. 58), geändert
durch Artikel 2 desGesetzesvom 22.07.2011(BGBl. I S.
1509).

Landesrecht

LBO Landesbauordnungfür Baden-Württembergi. d. F. der
Bekanntmachungvom 05.03.2010(GBl. S. 357, 416),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzesvom
03.12.2013(GBl. S. 389).

GemO Gemeindeordnungfür Baden-Württembergi. d. F. vom
24.07.2000(GBl. S. 581, 698), zuletzt geändertdurch
Artikel 1 desGesetzesvom 16.04.2013(GBl. S. 55).

NatschG Naturschutzgesetzfür Baden-Württembergi. d. F. vom
13.12.2005(GBl. S. 745, 2006 S. 319), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzesvom 03.12.2013(GBl. S.
449).
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TeilA §1
SATZUNG RÄUMLICHERGELTUNGSBEREICH
Fortsetzung Der räuml'cheGeltungsbereichdesBebauungsplanesergibt sich aus

den Festsetzungenim Lageplan(Bl. 2).

§2
BESTANDTEILEDER SATZUNG

Der Bebauungsplanbestehtaus:

B. Begründung (1.-10.) i.d.F. vom 15.01.2015
C. Textliche Festsetzungen (l.-lll.) i.d.F. vom 15.01.2015
D. Planteil

FlächennutzungsplandesGW (Bl. 1) i.d.F. vom 28.11.2012
(Auszug)
Lageplan (Bl. 2) i.d.F. vom 15.01.2015

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrigim Sinnevon § 75 LBOhandelt,wer den aufgrundvon
§ 9 (4) BauGB in Verbindungmit § 74 LBOgetroffenenFestsetzungen
desBebauungsplaneszuwiderhandelt.

§4
AUSSERKRAFTSETZEN

Mit InkrafttretendieserSatzung werden die zur Änderung aufgeführten
Festsetzungendes Bebauungsplanes„Eberwiesen", genehmigt am
02.Juni.1972, zuletztgeändertim Juni 1976im Überlagerungsbereich
(s. Anlage zur Satzung,Grenzendes Bebauungsplanes- Lageplan
ausschnitt)außerKraft gesetzt.

§5
INKRAFTTRETEN

DieserBebauungsplantritt mit der ortsüblichenBekanntmachungnach
§ 10 BauGB in Kraft.

Lauchringen,den 15.01.2015

IL. ßJL:l
ThomasSchäuble

Bürgermeister
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Anlagezur Satzung

GrenzendesBebauungsplanes- Lageplanausschnitt

(Darstellungunmaßstäblich)

Seite3
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Teil B 1- Anlassfür die AufstellungdesBebauungsplanes
BEGRÜNDUNG Der aktue" gültige Bebauungsplan„Eberwiesen", genehmigt am 02.

Juni 1972,zuletztgeändertim Juni 1976gründetauf ein durchgängiges
städtebaulichesKonzept. Die festgesetztenBaugrenzenweisenauf den
zum Teil doch kleinen Grundstückeneine für heutigeVerhältnissesehr
begrenztebebaubareFlächeaus.

Zum GrundstückFlst. 2649 bestehenkonkrete Bauwünsche,welche
auf der Grundlagedeso. g. Bebauungsplanesnicht realisierbarsind.

Der Gemeinderatder GemeindeLauchringen unterstütztdie privaten
Bauwünscheund hat deshalbam 25.09.2014die Aufstellung zur 2.
Änderung des Bebauungsplanes"Eberwiesen" als B-Plan der Innen
entwicklung gem. § 13a BauGB und §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

2. Ziele und ZweckedesBebauungsplanes
Das Grundstück Flst. 2649 hat eine Größe von ca. 560m2 und ist

derzeit bis auf ein kleines Gartenhausnoch nicht bebaut(Grünfläche-
Baulücke).
Geplant ist ein altersgerechtes,barrierefreies,eingeschossigesWohn
haus,welchesauf einer Ebeneeine andereGrundrissflächeerfordert,
als dasim B-Plan „Eberwiesen"ausgewieseneBaufensterzulässt.

Die Festsetzungenim rechtskräftigenB-Plan „Eberwiesen"lassensomit
die gewünschte Bebauung nicht zu. Dazu ist es erforderlich, die
bebaubarenFlächen zu vergrößern und die Baugrenzensowie die
Festsetzungenzur Nutzungentsprechendanzupassen.

3. Flächennutzungsplan
Die Gemeinde Lauchringen gehört der VereinbartenVerwaltungsge
meinschaft(WG) Waldshut-Tiengen,Dogern, Lauchringen und Weil
heim an.

Aktuell gültig ist der Flächennutzungsplander WG vom 01.03.1991,
zuletzt geändertmit Feststellungsbeschlussvom 15.11.2011, Änderung
genehmigt am 09.11.2012, wirksam durch Bekanntmachungvom
28.11.2012.
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Teil B Im räumlichenGeltungsbereichdesB-Planes„Eberwiesen"sind die von
BEGRÜNDUNG cler ^ Änderung betroffenenBaulandflächenalsWohnbauflächen(W)
Fortsetzung... ausgewiesen(s. D. Planteil, Flächennutzungsplan,Blatt 1-Auszug.

Die 2. Änderung zumBebauungsplan„Eberwiesen" kann somit aus
dem Flächennutzungsplanentwickeltwerden.

4. Planungsgebiet
Das Planungsgebietzur 2. Änderungdes B-Planes„Eberwiesen"liegt
auf der GemarkungOberlauchringender GemeindeLauchringenund
umfasstdie in beiliegendemLageplan(Blatt 2) dargestellteFläche.

DasGrundstückFlst. 2649 befindetsich in Privatbesitz.

5. Erschließung
Die Festsetzungenzum B-Plan „Eberwiesen" in der Fassungvom
02.Juni.1972(mit Änderungen) sind nach wie vorverbindlich undgültig.
Die ErschließungdesGrundstücksim Bereich der 2. Änderung ist wie
folgt gesichert:

Die verkehrlicheErschließungerfolgt analogzum Bestandüber
die vorhandeneErschließungsstraße„Eberwiesenstraße".
Die vorhandenenVer- und Entsorgungsleitungenzur Infra
struktur Kanalisation,Wasser-und Stromversorgung,Telekom,
und TV befindensich innerhalbdero. g. Erschließungsstraße.

6. Altlasten

Im Bereich des Bebauungsplanes„Eberwiesen", 2. Änderung sind
keineAltlasten bekannt.
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Teil B 7. Bebauungsplanänderung
BEGRÜNDUNG Mit c'er ^ Änderung des B-Planes „Eberwiesen" werden die
Fortsetzung... planungsrechtlichenVoraussetzungenfür die Umsetzung der geplanten

Bebauungauf demGrundstückFlst 2649geschaffen.Die 2. Änderung
erfolgt als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im
beschleunigtenVerfahren und umfasst dazu folgende neue Fest
setzungen:

Die überbaubarenGrundstücksflächenwerden durch die Fest

setzungvon Baugrenzengem. § 23 BauNVO neu bestimmt(s.
LageplanBlatt 2).

- Im B-Planbereich„Eberwiesen", 2. Änderung sind nur Sattel
dächerzugelassen.DasgeplanteBauvorhabenkann auf Grund
der gewählten Architektur mit einem Flachdach oder einem
Walmdach ausgestattetwerden. In der 2. Änderung werden
deshalbauch die DachformenFlachdachund Walmdachzuge
lassen.

Im Bereich der 2. Änderung werden Regelungen zurAlternativ-
Energiefestgesetzt.

Die geändertenund ergänztenFestsetzungenhaben keine negativen
Auswirkungenauf die ursprünglichestädtebaulicheKonzeption,das im
B-Plan „Eber-wiesen"definierte Planungszielbleibt grundhafterhalten.

Es erfolgt eine Verdichtung der Bebauunginnerhalbder vorhandenen
Baulandflächen,welchezum sparsamenUmgangmit Grund und Boden
beiträgt.

8. Naturhaushaltund Landschaft

Zur 2. Änderungdes B-Planes„Eberwiesen" als B-Plan der Innenent
wicklung nach § 13a BauGB ist gemäß§ 13 Abs. 3 keine Umwelt
prüfung erforderlich. Die Bewertung der Eingriffe und deren
Auswirkungenwurden auf der Grundlageder im unmittelbarenUmfeld
vorhandenen Grünordnung und deren Charakter eingeschätzt,die
Ergebnissesind im Teil C (II) für dasPlangebietgeregelt.

Im B-Plangebiet befinden sich keine nach § 30 / § 32 NatSchG
geschütztenBiotope, FFH-Gebietesind ebenfallsnicht betroffen.
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Teil B 9. Realisierungund beabsichtigteMaßnahmen
BEGRÜNDUNG Die Bauherrschaft wünscht einemöglichstzeitnaheErtüchtigungdes
Fortsetzung... B-Planes„Eberwiesen".

Der Bebauungsplansoll auch Grundlage für eine Grenzregelung sein,
sofern diese Maßnahmenim Vollzug der Bebauungsplanänderung
erforderlichwerden.

10. Kosten

Im Zuge der 2. Änderung zum Bebauungsplan„Eberwiesen"entstehen
Kosten für die interneErschließungund die Einholungdes Baurechts
(ÄnderungB-Plan). DieseKosten gehen zu Lasten derBauherrschaft,
für die GemeindeLauchringenentstehenkeine Kosten.

Lauchringen,den 15.01.2015

ThomasSchäuble

Bürgermeister
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